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Eignungserklärung 
 

für Bedarfsgegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen 
 

 
Hiermit erklären wir, dass die von uns gelieferten  
 
Edelstahlbehälter  
 
einschließlich der bestimmungsgemäß produktberührenden Komponenten bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 entsprechen. Kunststoffteile mit 
Lebensmittelkontakt entsprechen zusätzlich, soweit anwendbar, den Anforderungen der 
Verordnung (EU) Nr. 10/2011 in der jeweils geltenden Fassung. 
 

Produktbestandteil Materialgruppe Grundlage der Bewertung 

Behälterkörper, produktberührende 
Metallteile 

Edelstahl 
VO (EG) 1935/2004 
VO (EG) 2023/2006 

Kunststoffverschraubungen, 
Kunststoffeinbauteile 

Kunststoff 
VO (EG) 1935/2004  
VO (EG) 2023/2006  
VO (EU) 10/2011 

Dichtungen aus Silikon Silikon 

VO (EG) 1935/2004 
VO (EG) 2023/2006 
einschlägige BfR-
Empfehlungen 

Dichtungen aus 
Kautschuk/Elastomer 

Elastomer/Kautschuk 

VO (EG) 1935/2004 
VO (EG) 2023/2006 
einschlägige BfR-
Empfehlungen 

 
Eingehalten werden insbesondere  
 
- die Bestimmungen zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit und den organoleptischen 

Eigenschaften, 
 

- zur Kennzeichnung und  
 

- zur Rückverfolgbarkeit. 
 
 
Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck: 
 
- Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen sollen: 
 

Alkoholhaltig Getränke wie Most, Wein und Bier, 
Obstsäfte, 
Wasser 
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Geeignet für Lebensmittelkontakt bei Temperaturen von 5 °C bis 40 °C. Hierzu verweisen wir 
auf der jeweils beiliegenden oder bereitgestellten technischen Dokumentation oder 
Bedienungsanleitung. 
 
Diese Bestätigung gilt für die von uns gelieferten Produkte wie beschrieben. Die Produkte 
entsprechen bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontakte den Anforderungen des 
Bedarfsgegenständerechts. Bei darüber hinausgehenden Lebensmittelkontakten hat sich der 
Verwender selbst von der Eignung der Produkte zu überzeugen. 
 
 
Ofterdingen, 20.04.26 
_________________________________________________ 
Ort, Datum 
 

 
_________________________________________________ 
Unterschrift 


